
// Open-Source-IIoT-Gateway

»RevPi Connect« von Kunbus verspricht durch
sein offenes Plattformkonzept auf »Raspberry
Pi«-Basis große Gestaltungsfreiheit bei der Um-
setzung von IIoT-Projekten. Das in einem Hut-
schienengehäuse untergebrachte Gateway ist
mit zwei RJ45-Ethernet-Buchsen, zwei USB-Ports,
einer vierpoligen RS485-Schnittstelle, einer 

Micro-HDMI-Buchse sowie einer Micro-USB-Buchse ausgestattet. Seine zwei 
EthernetsSchnittstellen unterstützen die zeitgleiche Einbindung sowohl im Auto-
matisierungs- als auch im IT-Netz. Dadurch können beispielsweise Maschinenda-
ten direkt in die Cloud oder an ein übergeordnetes ERP-System sicher übermittelt
werden. Dazu stehen die Protokolle MQTT und OPC-UA zur Verfügung.
www.kunbus.de

// TIPP: Whitepaper zum Thema Cyber Security von T&G

Vor dem Hintergrund, dass die Häufigkeit, der Umfang und die Schwere von
Cyberattacken auf kritische Infrastruktur zunehmen, stellt der heimische Auto-
matisierungsanbieter T&G in seinem neuesten kostenlos downloadbaren 
Whitepaper sieben Strategien vor, die dabei helfen können, Industrielle Steue-
rungssysteme bzw. Industrial-Internet-Control-Systeme besser zu schützen. 
www.tug.at

// UL eröffnet Cybersecurity-Prüflabor in Frankfurt 

Damit beitreibt das US-Prüf- und Zertifizie-
rungsunternehmen erstmals auch auf euro-
päischem Boden eine solche Einrichtung.
Die IECEE-Organisation hat UL offiziell als
Zertifizierungsstelle mit eigenen Prüflabors
für Industrie-4.0-Standards der IEC-62443-
Familie anerkannt. Das Frankfurter Cyber-
security-Prüflabor von UL erbringt in diesem Rahmen künftig Cybersecurity-Ser-
vices für Europa. Die Eröffnung findet am 18. September im Rahmen eines
zweitägigen Cybersecurity-Forums statt. 
www.ul.com

// Siemens und Alibaba Cloud wollen in China kooperieren

Die beiden Unternehmen haben kürzlich eine Absichtserklärung für eine künf-
tige Partnerschaft unterzeichnet: Sie wollen ihre jeweiligen Technologien und
industriellen Ressourcen einsetzen, um eine IoT-Lösung anzubieten, die Indu-
strie 4.0, die Modernisierung und Transformation der chinesischen Produktion
sowie andere industrielle Internet-Initiativen unterstützt. Die Implementierung
der Siemens-IoT-Technologie »Mindsphere« auf der Cloud von Alibaba soll im
kommenden Jahr erfolgen.  
www.siemens.com/mindsphere

IIoT
Dinge im industriellen Internet

I INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

NACHRICHTEN

Der lang ersehnte Urlaub steht vor der Tür oder ist gerade
vorbei. Die Erwartungen sind hoch, schließlich will man sich
vom grauen Arbeitsalltag erholen. Die Praxis zeigt alljähr-
lich, dass die Anfragen betreffend die Rückerstattung von
diversen Schadenersatzansprüchen für Reisemängel kontinu-
ierlich steigen. 
Zu dieser Frage existiert bereits umfangreiche Rechtspre-
chung, die die einzelnen Mängel einer Reiseleistung anhand
des Einzelfalles bewertet. Folgend liste ich einige Beispiele
und mögliche Preisminderungen zur Orientierungshilfe auf:
• Eine achtjährige und somit relativ alte Hotelanlage mit Ab-

nützungsspuren statt des zugesagten neuen Hotels – Preis-
minderung 15% (HG Wien 1 R 284/10a);

• Drei- statt Vier-Sterne-Hotel – Preisminderung 15% 
(HG Wien 1 R 1/14i);

• Massiver Baulärm bis in die späten Abendstunden – Preis-
minderung 35% (HG Wien 50 R 117/06x), teilweise bis zu
55% Preisminderung (HG Wien 1 R 120/06b);

• Massive Beeinträchtigung durch Fluglärm – Preisminderung
40% (HG Wien 1 R 67/02b);

• Kein Warmwasser – Preisminderung 15% 
(HG Wien 1 R 128/99);

• Schwere Darminfektion aufgrund der Hotelverpflegung –
Preisminderung 75% (HG Wien 1 R 151/05k);

• Baden wegen Verschmutzung unzumutbar – Preisminde-
rung 10% (HG Wien 1 R 495/00s);

• Schlecht gereinigtes Badezimmer samt Schimmelflecken,
herausstehende rostige Schrauben im Holzboden um den
Pool – Preisminderung 15% (OGH 3 Ob 118/14w);

• Schimmelbefall – Preisminderung 10 bis 15%, je nach 
Beeinträchtigung auch mehr;

• Ausfall der Klimaanlage – Preisminderung 5 bis 20% 
je nach Beeinträchtigung;

• Verdorbene bzw. ungenießbare Speisen – Preisminderung
20 bis 30%, gänzlicher Ausfall bis rund 50%;

• Unmöglichkeit, im Meer zu baden – je nach Prospekt-
beschreibung Preisminderung 10 bis 20%;

• Fehlender Meerblick trotz Buchung – Preisminderung 5 
bis 10%;

• Fehlende Sportanlagen trotz Zusage – Preisminderung 
5 bis 10%;

• Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool trotz Zusage
– Preisminderung 10 bis 20%;

• Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disco, Kino, 
Nachtclub) – Preisminderung 5 bis 15%;

• Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten – Preisminde-
rung 20 bis 30%;

• Fehlende Reiseleitung bei Studienreisen mit wissenschaftli-
cher Führung – Preisminderung 20 bis 30%.

Wichtig ist vor allem die unverzügliche Geltendmachung 
bereits vor Ort gegenüber dem Reiseveranstalter sowie die
Sicherstellung von ausreichendem Beweismaterial wie zum
Beispiel Fotos.

Von Mag. Nevena M. Shotekova-Zöchling
Rechtsanwältin – spezialisiert auf Unternehmensrecht,
Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht 
E-Mail: shotekova@advokat-wien.at
www.robathin.at
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Schadenersatz
im Urlaub und Kostenrückerstattungen

KOLUMNE

51

Fo
to

s:
 U

L,
 K

un
bu

s;

34_57_0618_austro  22.08.18  18:02  Seite 51


